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 Veröffentlicht am 25.10.1994

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §4 Abs1;

Rechtssatz

Notwendiges Betriebsvermögen umfaßt alle Wirtschaftsgüter, die nach ihrer objektiven Bescha:enheit einem Betrieb

zu dienen bestimmt sind und diesem auch tatsächlich dienen.
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